


Seit jeher gilt Immobilienbesitz als erstrebenswert. Doch wer 
seine Objekte veräußert, muss die steuerlichen Regelungen 
des § 23 EStG kennen.

Diese Norm regelt die (Nicht-)Besteuerung von Gewinnen, die 
aus der Veräußerung von Gegenständen im Privatvermögen 
resultieren. Für Immobilien gilt eine Frist von zehn Jahren. Wer 
eine Immobilie – welche bisher nicht ausschließlich zu eigenen 

Wohnzwecken verwendet wird – vor Ablauf dieser Frist verkauft, 
zahlt regelmäßig auf den Gewinn Steuern. Deshalb wird oft 
empfohlen, die Vermietungsimmobilie zehn Jahre zu halten, 
um keine Steuerfolgen zu erzeugen. Doch dies ist nicht immer 
möglich – ein oft auftretender Fall ist die Trennung von Paaren. 
Eine Ausnahme, die § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 3 EStG im letzten 
Halbsatz bietet, sollten Sie daher kennen: Es genügt bereits 
ein zusammenhängender Zeitraum der Nutzung zu eigenen 

Wohnzwecken, der sich über drei Kalenderjahre erstreckt. Im 
Extremfall reicht nach Rechtsprechung ein Zeitraum von einem 
Jahr und zwei Tagen (31.12.01 bis 01.01.03).

Es lauern bei der Immobilienveräußerung Fallstricke und 
Chancen – daher ist eine steuerliche Beratung vorab  
unerlässlich. Wir stehen Ihnen hierbei gerne zur Seite.
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Die angestrebte Netto-Treibhausgasneutralität bis 2045 
gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 des Bundes-Klimaschutzgesetzes 
stellt Gasnetzbetreiber vor bilanzielle Herausforderungen. 
Auch wenn das Gesetz keinen konkreten Ausstiegszeit-
punkt vorgibt, dient es als wesentliche Grundlage für die 
Planung und bilanzielle Abbildung des Ausstiegs aus der 
Erdgasnutzung.

Mit der politischen Zielsetzung, die Erdgasnutzung bis 2045  
zu beenden, müssen Gasnetzbetreiber ihre Abschreibungspläne 
anpassen. Die Bundesnetzagentur hat durch einen Beschluss 
zur Wahl der Nutzungsdauer der Netzinfrastruktur die Grund-
lage für die kalkulatorische Abschreibung verändert. Dies 
bedeutet, dass Gasnetzbetreiber ihre Abschreibungen erhöhen 
müssen, was sich direkt auf die Netzentgelte auswirkt. Diese 

Abschreibungen müssen sowohl in der Handelsbilanz als auch 
in der Steuerbilanz berücksichtigt werden.

Zudem erfordert die Beendigung der Gasnutzung die Bildung 
von Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen. Netzbetreiber 
sind gemäß § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB und den Regelungen in 
den Konzessionsverträgen verpflichtet, Gasnetze nach Ablauf 
des Vertrages zurückzubauen. Diese Rückstellungen müssen 
in der Handelsbilanz abgezinst werden, wobei der Barwert der 
Rückbaukosten berücksichtigt wird. In der Steuerbilanz dürfen 
künftige Preis- und Kostensteigerungen nicht berücksichtigt 
werden und sind mit einem festen Zinssatz von 5,5 % abzuzinsen.

Durch die Begrenzung der Netzentgelte und die sinkende 
Bedeutung des Erdgases können Verluste aus bestehenden 

Verträgen resultieren. Diese Verluste müssen primär durch 
außerplanmäßige Abschreibungen oder Teilwertabschreibungen 
berücksichtigt werden. Rückstellungen für drohende Verluste 
aus schwebenden Geschäften sind nur in der Handelsbilanz 
zulässig. In der Steuerbilanz greift das Passivierungsverbot für 
Drohverlustrückstellungen, sodass hier keine Rückstellungen 
gebildet werden dürfen.

Die Bildung von Rückstellungen und die Berücksichtigung 
drohender Verluste wirken sich direkt auf die Netzentgelte aus. 
Diese Kosten müssen bei der Netzentgeltermittlung gemäß § 4 
Abs. 1 GasNEV berücksichtigt werden. Die Anerkennung dieser 
Kosten durch die Bundesnetzagentur ist jedoch unsicher. 
Während Rückbauverpflichtungen möglicherweise als Kosten 
anerkannt werden, bleiben Drohverlustrückstellungen in der 
Praxis oft unberücksichtigt. 
 
Für Fragen zur bilanziellen Abbildung des Ausstieges aus 
der Erdgasnutzung beraten wir Sie gerne.

BILANZIELLE ABBILDUNG DES 
AUSSTIEGS AUS DER ERDGASNUTZUNG
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Ab dem 1. Januar 2025 tritt in Deutschland die Pflicht zur 
Ausstellung elektronischer Rechnungen (E-Rechnungen) für 
inländische B2B-Umsätze in Kraft.

Die E-Rechnung muss in einem strukturierten elektronischen 
Format (XML-Format) ausgestellt, übermittelt und empfangen 
werden, sodass eine automatische und elektronische Verarbeitung 
der Rechnungsdaten ermöglicht wird. Dies bedeutet, dass Unter-
nehmen ihre Rechnungssysteme entsprechend anpassen müssen, 
um den Empfang und die Verarbeitung von E-Rechnungen sicher-
zustellen. Die Umstellung auf E-Rechnungen bietet jedoch auch 
erhebliche Vorteile, wie eine schnellere Rechnungsverarbeitung im 
Rechnungswesen und damit einhergehend eine geringere Fehler-
quote in der Buchhaltung.

Trotz möglicher Übergangsregelungen: Sämtliche Unternehmer 
müssen sicherstellen, dass E-Rechnungen ab dem 01.01.2025 
empfangen und verarbeitet werden können.

Unternehmen sollten sich frühzeitig mit den neuen Anforderun-
gen vertraut machen und ihre Systeme entsprechend anpassen, 
um von den Vorteilen der Digitalisierung zu profitieren und den

gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Hierbei können wir Ihnen 
als erfahrene Berater zur Seite stehen, um sicherzustellen, dass 
Ihr Unternehmen die Umstellung reibungslos und fristgerecht 
vollzieht. Auch überprüfen wir, ob Ihr Unternehmen durch eine 
Übergangsregelung erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Ausstel-
lung von E-Rechnungen verpflichtet ist.

Wir unterstützen Sie bei der technischen Implementierung, der 
Anpassung Ihrer Prozesse und der Einhaltung aller gesetzlichen 
Vorgaben sowie der Schulung Ihrer Mitarbeiter.

Fragen Sie uns zum Thema E-Rechnung; wir helfen Ihnen 
gerne weiter.

www.clostermann-jasper.de

WEBINARE ZUR NACHHALTIGKEIT

Bei einem Bruttolistenpreis (seit dem 1. Januar 2024) von 
nicht mehr als 70.000 € kann ein E-Auto monatlich mit 
nur 0,25 % des Bruttolistenpreises als geldwertem Vorteil 
besteuert werden. E-Fahrzeuge mit einem Bruttolistenpreis 
von über 70.000 € werden mit 0,5 % versteuert.

Für Plug-in-Hybride veranschlagt das Finanzamt 0,5 % des 
Bruttolistenpreises als geldwerten Vorteil, wenn die Kriterien 
an die elektrischen Mindestreichweite bzw. den Höchstwert 
für Gramm CO₂-Emission pro Kilometer nach WLTP eingehalten 
werden.

Die Finanzverwaltung stellte bereits mehrfach klar, dass ertrag-
steuerrechtliche Begünstigungen für E-Fahrzeuge oder Hyb-
ridfahrzeuge nicht für die Umsatzsteuer zu übernehmen sind. 
Die Absenkung des Ansatzes bei der 1-%-Regelung auf 0,5 % 
oder 0,25 % gelten damit nicht für die Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage für umsatzsteuerrechtliche Zwecke, soweit die 
1-%-Regelung angewendet werden soll.

Aktuelle Betriebsprüfungen zeigen, dass dies häufig schiefläuft.
In der Praxis wird bedingt durch automatische Buchungen zwischen 
der Lohnabteilung und der Finanzbuchhaltung häufig eine falsche 
Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer übergeben und so 
kommt es in zahlreichen Fällen zu Fehlern. Diese gilt es zu vermeiden.

Lassen Sie sich jetzt von uns beraten!

BETRIEBSPRÜFUNGSFALLE „E- UND HYBRIDFAHRZEUGE“

E-RECHNUNGSPFLICHT AB DEM 01.01.2025
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Unsere Webinare zu den European Sustainability Reporting 
Standards (ESRS) gehen am 26.09.2024 mit dem Sozialstandard 
zur eigenen Belegschaft weiter. Am 17.10.2024 und 28.11.2024 
folgen die weiteren Sozialstandards und die Unternehmenspolitik. 

Für weitere Veranstaltungen von uns schauen Sie gerne auf 
unserer Homepage vorbei.

Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen.

Hier geht es zu 
unseren Veranstaltungen:

Nutzen Sie
jetzt unseren 
Online-
Schnelltest!
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Hintergrund: Durch die Harmonisierung der Umsatzsteuer 
auf Ebene der Europäischen Union durch die Mehrwertsteuer- 
systemrichtlinie sind Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) besonders relevant im Rechtsgebiet der 
Umsatzsteuer.

Die kurzfristige Vermietung von Wohnraum unterliegt in 
Deutschland dem ermäßigten Steuersatz von 7 %. Dies gilt für 
die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unter-
nehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereithält 
sowie für die kurzfristige Vermietung von Campingflächen. Eine 
kurzfristige Vermietung liegt vor, wenn die Vermietungsdauer 
sechs Monate nicht überschreitet.

Zu beachten ist, dass der ermäßigte Steuersatz nur für die 
eigentliche Vermietungsleistung gilt. Leistungen, die nicht 
unmittelbar der Vermietung dienen, sind hiervon ausgenommen 
und unterliegen dem regulären Steuersatz von 19 %. Zu diesen 
nicht begünstigten Leistungen zählen beispielsweise Verpfle-
gungsleistungen, Getränkeversorgung aus der Minibar, Nutzung 

von Kommunikationsnetzen, Nutzung von Fernsehprogrammen 
und Wellnessangebote.

Diese nationale Vorschrift wurde bisher vom Bundesfinanzhof 
(BFH) als unionsrechtskonform angesehen, da sie den Grundsatz 
der Einheitlichkeit der Leistung überlagert, welcher normalerweise 
vorsieht, dass eine Nebenleistung dem steuerlichen Schicksal 
der Hauptleistung folgt. In den letzten Jahren hat sich jedoch 
die Rechtslage in diesem Bereich durch neue Urteile und 
Entwicklungen verändert. Insbesondere das Urteil des EuGH 
vom 18. Januar 2018 in der Rechtssache Stadion Amsterdam 
CV (C-463/16) brachte Bewegung in die Diskussion. Der EuGH 
entschied, dass eine wirtschaftlich einheitliche Leistung nicht 
in unterschiedliche Steuersätze aufgeteilt werden darf. Der 
BFH hat daraufhin in mehreren Beschlüssen den EuGH um eine 
Vorabentscheidung ersucht, um die Vereinbarkeit des deutschen 
Aufteilungsgebots mit dem Unionsrecht zu klären.

Sollte der EuGH das deutsche Aufteilungsgebot als unions-
rechtswidrig beurteilen, könnte dies weitreichende Folgen für 

die Besteuerungspraxis in Deutschland haben. Betroffene  
Hoteliers, Campingplatzbetreiber sowie Ferienwohnungsver- 
mieter sollten daher Einspruch gegen ihre Umsatzsteuerbescheide 
einlegen und die Aussetzung der Vollziehung sowie ein Ruhen 
des Verfahrens beantragen, um mögliche Rückzahlungen zu 
sichern.

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie als Hotelier oder als 
Vermieter von Ferienwohnungen betroffen sein könnten.
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